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vnd vberig blieben : hab ich von den

ſitten der alten Baßleren / auß einer

Epiſtel Æneæ Sylvii ( welcher dem Concilto zu

Baſel vaſt vo : zwey hundert Jahren beyge¬
wohner / vnd hernach Pabſt worden )

folgende Woꝛt hiehar
geſetzt :

Aſel war voꝛ zeiten jhrem Biſchoff
weltlicher weiß vnderwoꝛffen / welcher

auch die hohe Herꝛligkeit hatte / vnd vber

das Blut richtete . Nachmaln aber (weiß nicht

auß was anlaß ) hat er den gewalt auffgegeben /
vnd haben ſich die Baßler in die freyheit ge¬

ſchwungen / ꝛc.
Die Statt wirdt geregieret vom Volck. Hat

zwen Nähe :in dem einen ( welchen fie den grof ?
fen Raht nennen ) ſeind bey zwey hundert : im

anderen ( welcher der Alt Raht geneñet ) zwoͤlff
Mannen . In beyden figen Edel vnd Vnedel .

Doch iſt der dritte Theil des Regiments vom

Adel . Es ſeind vielerley aͤmpter der Oberkei¬

ten . Der hoͤchſte aber iſt der Burgermeiſter .
Zu welchem Ampt nur die Ritter kommen .

Der Ritterſchafft aber ſeind nur die Edelleuth
fehig : etwan auch etliche von der gemeinen

Burgerſchafft / welche der Tugenden eno reef
licher



licher Thaten halben verꝛhuͤmbt waren . Dieſel¬

— —

bige Ritterſchafft if auch nicht leichtlich zu be ^

kommen / es ſtellen gleich Edle oder Vnedle dar¬

nach / es habe ſich dann einer im Krieg wol ge¬

halten / c. Die aͤmpter aber in der Regierung

haben kein gewiſſe zeit . Dann ein jeder nach ſei¬
nem wol verhalten lang im Regiment bleibt / ꝛc.
Nach vexꝛichtung jhrer geſchaͤfften/ gehet ein je¬

der heim / vnd wirdt keiner derſelbigen auß dem

gemeinen Gut erhalten .
Sie leben ohne gewiſſe Geſaß / gebrauchen

fid ) mehr der gewohnheit / dann des geſchriebnen
Rechtens : haben keine Juriſten / vnd wiſſen

nichts von Keyſerlichen Rechten . Wann ſich
ein newer fahl oder vnerhoͤꝛte that zutregt / fellen

ſie das Vrtheil nach jhrem gutduncken / vnd

ſprechen : Das dunckt mich recht ſeyn / c. Doch

ſeind ſie ſcharff / vnd ſtreng / lieben die Gerechtig¬
keit : alfo daß / wann einer foll geſtrafft werden /
weder geldt / noch fuͤrbitt / noch groſſe freunde

ſchafft / noch gewalt in der Statt etwas helffen
tan : ſondern muß fein ſtraaff außſtehen . Wel¬

che von der Statt verwieſen / haben keine hoff¬

nung widerumb heim zu kommen : es ſeye dann

fach / daß fie mit eynreitenden Eardinaͤlen hin¬

« n kom̃en : welchen dann verzigen wirdt / wann

die miſſethat gering . Denen / ſoden tod verſchul¬

det / thund ſie groſſe marter an . Dann etliche

werden gehenckt /vnd muͤſſen geradbrecht ſter¬
ben : andere werden im Rhein ertraͤnckt : andere

verbrennt : andere gekoͤpfft: ii werden eyn·
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gemaurt / vnd mit ſo wenig Brodt vnd Waſſer
erhalten / daß ſie endtlich voꝛ hunger oder durſt
ſterben . Die vbelthaten zu erfahren / brauchen
ſie grauſame Toꝛtur vnd Folter / daß einer lie¬

ber ſolte ſterben / dann dieſelbige leiden . Doch
werden etliche gefunden / welche ſolche folter lie¬

ber erdulden / dann fuͤrgehaltene mißhandlung
bekennen .

Sie (die Baßler ) lieben die Religion / ehren
die Geiſtlichen ſonderlich / gehen alle zur Meß /
beſuchen die Kirchen fleiſſig / nicht nur an Feſt¬
tagen / ſondern alle tag. Vieler Heiligen bild¬

nuſſen verehren ſie.
Sie trachten nicht nach kuͤnſten / vnd der

Heydniſchen Schrifften wiſſenheit / alſo daß fie
weder den Ciceronem , noch einen anderen Red¬
ner miemaln gehoͤꝛt haben nennen . Den Buͤ¬

cheren der Poeten fragen fie nichts nad ) : legen
fid allein auff die Grammatic vnd Dialectie .
Viel kommen auß den nádyften Doͤꝛfferendas

hin / vnd behelffen ſich des Almoſens . Denen

wirdt auß dem gemeinen Gut ein Schulmeiſter
beſoldet / der fie die Grammatit / Dialectic vnd

Muſic lehret . Das ſeind die Grammatici , wel¬

che hernach in Italia mit vnſerer verwunde¬

rung nach dem Almoſen gehen . Derſelbigen
mehrer theil dienet am Hoff zuRom den Prela¬
ten / warten alſo auff Pfründe / von welchen ſie
endtlich in jhrem Vatterland die nahrung has
ben / ꝛc.

Die Maͤnner ſeind mehrertheils groß von

Lelb /



Leib / hoͤfflich/ ſeind nicht gat koͤſtlich/ doch ſchoͤn
bekleidet : wenig (villeicht etliche von Ritteren )
gebrauchen fid ) der purpurfarb . Diefuͤrnehm¬
ſten in der Statt / ſogroß Gut vnd viel Hauß¬
rath haben / kommen in ſchwartzem Gewandt .

Das vbrige Volck ift vnſauber / hudlecht vnd

vnoꝛdenlich / mit ſchlechter decke /mehrtheils mit
Zwilch angethan .

Ihre ſitten ( wie dann bey den Menſchen qe »

braͤnchig) feíno mancherley : mehrtheils den

wolluͤſten ergeben / daheim koͤſtlich in eſſen vnd

trincken / vnd bringen darmit die meiſte zeit zu.

Die büben lauſſen parfuß daher . Die Weiber
bedecken nur jhre fuͤß mit weiſſen vnd ſchwartzen
ſchühen . Alle Weiber haben einerley gattung

^

der kleideren / ſeind darinnen ſtandhafftig vnd

ehrbar : alſodaß man auch die gemeinen Weiber 3

für zuͤchtige Frawen anſihet .
Wenig Laſter gehen bey diſen Leuthen fuͤr / al¬

lein daß ſie dem aͤtti Bachus oder der Fraw Ve¬

nus zu viel ergebẽ / darinnen fie woͤllen/ daß man
jhnen vberſehen ſoll. Sonſten pflegen ſie trew

vnd glauben zu halten / woͤllen das jenig halten /
was fit verſpꝛochen : tvéllen lieber auffrechte
Leuth ſeyn / dann nur geachtet werden . Zu dem

jhrigen tragen ſie ſoꝛg/ trachten nicht ſehr nach
frembdem Gut : laſſen fid) des jhrigen benů¬

gen : es ſeyen dann etwan gar ar¬

me Leuth / c.
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